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Das Augustinerkloster Freiburg im Jahre 1817/18 273

1835-•37' 23 146 8 674 8 428 245 _
1837 33 341 6 141 5 751 390 _
1838 33 341 4 735 4 519 216 —

1839 33 591 6 047 5 980 66 _
1840 33 841 5 057 5 000 56 _
1841 33 841 5 989 5 940 48 _
1842 34 506 6 253 6 208 44 2 067
1843 34 506 5 976 5 929 46 2 067
1844 35 070 6 555 6 493 61 2 067
1845 35 070 5 403 5 363 39 2 067
1846-¦1847 fehlt
1848 40 021 14 625 13 055 670 2 067

ANHANG V

Bittschrift der Pfarrei Tafers zur Beibehaltung der Augustiner 1818. - StAF,
Aktenbeilage zum Staatsratsprotokoll vom 3. Juni 1818.

Hochgeachteter Gnädiger Herr Schultheiß.
Hochgeachtete Herren Staatsräthe:

Wenn man in einem Lande einerseits die Zahl der Klöster durch fremde Priester

vermehren sieht, so sollte man anderer Seits nicht glauben, daß man ihre
Zahl durch Aufhebung eines derselben, daß sogar mit Kantons- und
Stadtangehörigen bevölkert ist, vermindern wolle; und doch ist dieß wirklich so
der Fall, den das Verbot der Novitzenaufnahme, ein Weltgeistlicher Vorsteher

und alle getroffenen auffallenden Maßnahmen deuten wohl auf die
Nahebevorstehende Aufhebung des Augustiner Klosters, aus dem man ein Semi-
narium machen will! Der hohen, milden, Väterlichen und Frommen Regierung

sey es also zutrauensvoll geklagt, wie sehr uns dieße Trauerbothschaft
betrübt und schmerzt, da keine andere Einrichtung die ehrwürdigen Väter
Augustiner ersezen kann, zu denen wir jederzeit unsere Zuflucht in Geistlichen

Nöthen gehabt und noch haben, weil wir uns dabey immer getrost
gefunden. Die guten Väter sind niedergebeugt und verlaßen: helfet ihnen
also, O Jhr besten Landes Väter, rettet das bedrängte Gottes Haus, rettet die
Diener der Religion und der Kirche, laßt sie nicht unterliegen, damit wir uns
ihres geistlichen Beistandes in unserer Pfarrey wie in der Stadt von
Geschlecht zu Geschlecht zu erfreuen haben mögen, wofür unser Gebeth
zum Allmächtigen im Himmel um Glück und Segen für unsere // (S. 2)
Landes Väter täglich aufsteigen wird. So bitten und flehen wir mit kindli-
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